
HAUPTABTEILUNG VERSORGUNGSQUALITÄT 
UND PATIENTENSICHERHEIT

KOMPAKTINFORMATION 

SACHGEBIET Frühförderung 
(Landesverbände der Krankenkassen und 
Ersatzkassen)

Rechtsgrundlage: ► V  ereinbarung  zur  Umsetzung  von  §  7  der  
Frühförderungsverordnung  im  Hinblick  auf  die
Erstellung, Abrechnung und Vergütung des Förder- und
Behandlungsplanes   (FBP) in der aktuell gültigen Fassung  

GOP: ► GOP 99930, 99930A und 99931 des EBM

Antragstellung: ► genehmigungspflichtige Leistung mit Teilnahmeerklärung
► keine rückwirkende Genehmigung möglich

Fachliche Nachweise: ► genehmigungsfähig für:

• Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin

• Fachärzte mit  einer abgeschlossenen Weiterbildung im
Fachgebiet Kinder- und Jugendmedizin

Organisatorische 
Nachweise:

► Interdisziplinäre Frühförderstellen in Thüringen

ANSPRECHPARTNER ► Abt. Qualitätssicherung: Katharina Döllner
Telefon: 03643 559-729
E-Mail: qs-vertraege@kvt.de
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